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D E R    L A N D R A T  
Geschäftsbereich: 

40 
DRUCKSACHE 

Az.: 

41-34-03 
lfd. Nr. Jahr 

Datum: 

31.07.2019 
102 2019 

 

Vorlage 
 
  Zutreffendes ankreuzen  

    Beschlussvorschlag 

an (zutreffenden Ausschuss einsetzen und ankreuzen) Sitzungstag öffent-
lich 

nicht- 
öffentlich 

ange- 
nommen 

abgelehnt geändert 

                  

                  

 Kreisausschuss 30.08.2019      

 Kreistag 11.09.2019      

 Die Ziele der UN-Behindertenrechtskonven-
tion wurden berücksichtigt:  ja  nein  entfällt 

       

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Org.-einheit/Sichtvermerk): Geschäftsbereich       

Gefertigt: Beteiligt: Landrat zur Beschlussausführung. 

40.03       Ref. R                                     
gez. 
Ulrich 

      gez. 
Stuckenb
erg 

                              gez. Radeck (Handzeichen) 

 
Betreff: 

Aufhebung des Kreistagsbeschlusses vom 15.06.1983 (Vorlage 147/1983) und Pflichtentbindung 
des Referates Rechnungsprüfung zur Prüfung der Kreismusikschule Helmstedt e.V. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 

Der Beschluss des Kreistages vom 15.06.1983 (Vorlage 147/1983) wird aufgehoben. Das Referat 
Rechnungsprüfung (Ref. R) wird von der Pflicht zur Prüfung der Kreismusikschule Helmstedt e.V. 
(KMS) entbunden. 
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Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen: 

Mit Beschlussvorlage 147/1983 des Kreisausschusses vom 27.05.21983 wurde auf Grundlage ei-
ner Empfehlung des Kommunalprüfungsamtes bei der Bezirksregierung Braunschweig die Prü-
fung des Rechnungswesens der KMS auf das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Helmstedt 
übertragen. Als Rechtsgrundlage werden §§ 65 NLO i.V.m. 119 Abs. 2 Nr. 3 NGO angegeben 5 

(Hier ist zu bemerken, dass in der Vorlage die falsche Rechtsgrundlage genannt wird. Korrekt 
lautet diese § 119 Abs. 1 Nr. 3 NGO; siehe Protokoll des Kreistages vom 15.06.1983.). 
 
Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 15.06.1983 dem Beschlussvorschlag des Kreisausschusses 
zugestimmt, und die Prüfung im Hinblick auf die bestimmungsgemäße und wirtschaftliche Ver-10 

wendung der Zuschüsse des Landkreises an die KMS durch das Rechnungsprüfungsamt beschlos-
sen. 
 
Die damalige Beschlussvorlage erging auf einer Empfehlung des Kommunalprüfungsamtes der 
Bezirksregierung Braunschweig. Es stand seitens des Landkreises keine erkennbare Eigeninitia-15 

tive hinter dieser Entscheidung. Aus den bereits veralteten und außer Kraft getretenen §§ der NLO 
und NGO lässt sich die Prüfung eines eingetragenen Vereins nicht herleiten. Bei den aktuellen 
Prüfungen bezieht sich das Ref. R auf den § 155 Abs. 2 Nr. 5 NKomVG. Auch aus dieser Rechts-
grundlage lässt sich die Prüfung der KMS als eingetragener Verein nicht eindeutig ableiten. 
 20 

Wie vom Referat R selbst bestätigt, ist es für die Prüfung von Vereinen grundsätzlich nicht zu-
ständig. Aus den oben angegebenen Rechtsnormen war und ist eine Übertragung einer derartigen 
Prüfung durch die Vertretung rechtlich nicht vorgesehen. Gleichwohl wurde seinerzeit der Be-
schluss gefasst. Dies wohl aus nachvollziehbaren Gründen, die in der Höhe der Zuwendung gele-
gen haben könnten. Daher hat das Referat R diese Prüfungen schlichtweg durchgeführt. 25 

 
Seitens des Geschäftsbereiches 40 wird daher keine Notwendigkeit gesehen, dies weiterhin so zu 
handhaben. Es bleibt der Referat R unbenommen und steht im eigenen Ermessen, sich die Zu-
schussvergabe des Landkreises an die Kreismusikschule e.V. im Rahmen der jährlichen Ab-
schlussprüfung des Landkreises (Kernhaushalt) näher anzusehen und in die Prüfung einzubezie-30 

hen. 
 
Im Zuge der Verwaltungsvereinfachung und im Hinblick auf die Einsparung von zeitlichen Res-
sourcen auf beiden Seiten ist es sinnvoll, dass auch die Kreismusikschule e.V. direkt und aus-
schließlich durch den GB 40 (wie alle anderen Zuschussempfänger des GB 40 auch) im Rahmen 35 

der Prüfung des vorzulegenden Verwendungsnachweises geprüft wird. 
 
Das Referat R wird von der im Jahr 1983 übertragenen Verpflichtung entbunden. 
 
Die Zuwendungsbescheide des GB 40 werden entsprechend angepasst. 40 

 
 
Anlagen: 

 Beschlussvorlage 147/1983 
 Protokollauszug des Kreistages vom 15.06.1983 45 

 Auszug NLO 
 Auszug NGO 
 Auszug NKomVG 
















